
Faxanmeldung bis 30.04.2010
8. Bundestagung und Bundesdelegiertenversammlung

Bitte senden an: Soziale Dienste der Justiz
Holger Gebert
Schloßstr. 1
14467 Potsdam
FAX: 0331-2005940
E-Mail: holger.gebert@sdj.brandenburg.de

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Bundestagung der ADBeV an:

__________________________________________________________________
( Name, Vornahme ;bitte leserlich in Druckbuchstaben)

__________________________________________________________________
( Dienstanschrift ; genaue Bezeichnung der Behörde, bitte leserlich in
Druckbuchstaben )

__________________________________________________________________
( Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort; bitte leserlich in Druckbuchstaben )

__________________________________________________________________
( Telefonnummer; FAX-Nummer; E-Mailanschrift, bitte leserlich in
Druckbuchstaben

Ich bin delegiert durch die LAG: ______________________________________

Mein Delegiertenteilnahmebeitrag in Höhe von 50,00 €

zahlt die LAG: ______ zahle ich selbst:______
( Bitte ankreuzen )

Ich bin Gast und nehme verbindlich am:

28.05.2010 mit dem Teilnehmerbetrag von 30,00 € teil: ______
( Bitte ankreuzen )

29.05.2010 ,(nur Weiterbildungsteil) mit dem Teilnehmerbetrag von 
30,00 € teil: ______
( Bitte ankreuzen )

o d e r

29.05.2010 (Weiterbildung und Exkursion) mit dem Teilnehmerbetrag von 
40,- € teil:_____
( Bitte ankreuzen )



Erklärung

Die ADBeV betrachtet die abgesendete Anmeldung als verbindlich an und geht
von der Teilnahme aus. Bei Anmeldung erhebt die ADBeV die ausgewiesenen
Teilnahmegebühren entsprechend der erfolgten Anmeldung. Bei erfolgter
Anmeldung ist die Teilnahmegebühr zu entrichten auf das Konto:

Soziale Dienste der Justiz
Konto-Nummer.: 351 000 0004
Bankleitzahl: 160 500 00
Bank: Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS)
zum Verwendungszweck: Name, Vorname oder LAG-Name und Anzahl der
Delegierten

Für den Fall, dass eine Anmeldung erfolgt ist und die Teilnahme durch den
oder die Anmelder nicht realisiert werden kann, besteht kein
Rückerstattungsanspruch gegenüber der ADBeV, da diese an vertragliche
Regelungen gebunden ist. Eine Kulanzregelung kann gegenüber der ADBeV
nicht eingefordert werden. Eine Vertretungsreglung kann jedoch im
Verhinderungsfall von Seiten der ADBeV zu gleichen Anmeldevoraussetzungen
eingeräumt werden.

In den Teilnahmebeitrag sind enthalten:

Tagespauschale 21.11.200

Kaffee
Konferenzraum entsprechend der Personenzahl, Standardtechnik 
Referentenkosten
Kultur

Tagespauschale 22.11.2008:

Konferenzraum entsprechend der Personenzahl Standardtechnik 
Gruppenräume
Referentenkosten
Exkursion, wenn bestellt und Abendessen

Ich akzeptiere diese Erklärung ________________________________________
( Bitte ankreuzen )
( Datum, Unterschrift )


